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§ 109 I-VBG Herabsetzung der
Jahresnorm

 I-VBG - Innsbrucker Vertragsbedienstetengesetz - I-VBG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

Auf die Herabsetzung der Jahresnorm sind die Bestimmungen dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass

anstelle der Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienstzeit eine Herabsetzung der Jahresnorm zu vereinbaren ist

und die verbleibende Unterrichtstätigkeit auch halbe Unterrichtsstunden umfassen kann.

In Kraft seit 01.09.2023 bis 31.12.9999
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